
Anlage 1: Zeugnis (Certificate of Examination) und Urkunde (Master Certificate) 

Zeugnis der Prüfung zum 

Master of Arts 

(M.A.) / 

Master of Education 

(M.Ed.) / 

Master of Science 

(M.Sc.) 
[Titel] 

Frau Marta Musterfrau 
geboren am 00.00.0000 

hat sich der Masterprüfung gemäß dem Allgemeinen Teil für Prüfungsordnungen im Bereich der wissenschaftlichen 

Weiterbildung der Universität Bremen vom [Datum AT WB] in Verbindung mit der angebotsspezifischen Prüfungsordnung 

für den Weiterbildenden Masterstudiengang „[Titel]“ in den jeweils geltenden Fassungen unterzogen und sie bestanden. 

Gesamtnote ─ Bewertung (Note) 
 

Bremen, [Datum] 

Der/die Vorsitzende des Prüfungsausschusses 

für den Weiterbildenden Masterstudiengang 

[Titel] 

Prof. Dr. [Name] Siegel 

Notentabelle Gesamtnote:   Gewichtung: 
1,00 – 1,25 = mit Auszeichnung bestanden Die Gesamtnote setzt sich aus den mit den Leistungspunkten (CP) 
1,26 – 1,50 = sehr gut; 1,51 – 2,50 = gut;   gewichteten Einzelnoten der Module und der mit den Leistungs- 
2,51 – 3,50 = befriedigend; 3,51 – 4,00 = ausreichend; punkten gewichteten Note für die Masterarbeit zusammen. 

4,01 – 5,00 = nicht ausreichend 

Die Urkunde wurde in einer deutschen und in einer englischen Fassung ausgestellt



Titel der Masterarbeit 

„[Titel]“ 

Erstgutachter:in: [Erstbetreuer:in] 

Zweitgutachter:in: [Zweitbetreuer:in] 

Prüfungsleistungen CP Bewertung 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Modul [  ] [  ] [  ] 

Wahlpflichtbereich [  ] [  ] [  ] 
- Wahlpflichtmodul 
- Wahlpflichtmodul 
- Wahlpflichtmodul 

Gesamtnote [  ] [  ] [  ] 
 

Notentabelle Prüfungsleistungen:  
1,0 sehr gut  Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können 

2,0 gut  Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Notenziffer 

3,0 befriedigend  um 0,3 gebildet werden; die Noten 4,3 / 4,7 und 5,3 sind dabei 

4,0 ausreichend  ausgeschlossen. Mit „bestanden“ bewertete Studienleistungen 

5,0 nicht ausreichend  sind unbenotet. 

 

Die Urkunde wurde in einer deutschen und in einer englischen Fassung ausgestellt. 



Masterurkunde 
Frau Marta Musterfrau 
geboren am 00.00.0000 

wird der akademische Grad 

Master of Arts 
(M.A.) / 
Master of Education 
(M.Ed.) / 
Master of Science 
(M.Sc.) 

aufgrund der bestandenen Masterprüfung gemäß dem Allgemeinen Teil für Prüfungsordnungen  

im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung der Universität Bremen vom [Datum AT WB] in Verbindung mit der 

angebotsspezifischen Prüfungsordnung für den Weiterbildenden Masterstudiengang „[Titel]“, in den jeweils geltenden 

Fassungen, verliehen. 

 

Bremen, [Datum] 

Dekan / Dekanin des Fachbereichs 

Fachbereich [Nummer], [Titel] 

Prof. Dr. [Name] Siegel 

Die Urkunde wurde in einer deutschen und in einer englischen Fassung ausgestellt. 




